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Die vorliegende Korrigenda SIA 271-C1:2022 zur Norm SIA 271:2021 wurde von der SIA-Kommission für Hochbaunormen am 

25. Januar 2022 genehmigt. 

Sie ist gültig ab 1. Februar 2022. 

Sie steht unter www.sia.ch/korrigenda > SIA 271 zur Verfügung. 
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Korrigenda C1 zur Norm SIA 271:2021 de (1. Auflage 2021-11)  

 

Seite  Ziffer bisher 

Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert 

Korrektur 

Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert 

9 1.1.5 Nicht drückendes Wasser 

Wasser bis zu einem hydrostatischen Druck von 50 kPa, das nicht langfristig steht 

und ungehindert abfliessen kann. Retention gilt nicht als langfristig stehendes 

Wasser. 

Nicht drückendes Wasser 

Wasser bis zu einem hydrostatischen Druck von 5 kPa, das nicht langfristig steht 

und ungehindert abfliessen kann. Retention gilt nicht als langfristig stehendes 

Wasser. 

54 7.4.2 Haftzugprüfungen an direkt auf den Untergrund aufgebrachten Flüssigkunststoff-

Abdichtungen müssen gemäss SIA 281/3 ausgeführt werden. Die Anzahl und die 

Zeitpunkte der Haftzugprüfungen müssen durch den Projektierenden festgelegt 

werden. Die Haftzugfestigkeit zwischen Abdichtung und Untergrund muss die An-

forderungen von 4.7.5.7 erfüllen. 

Haftzugprüfungen an direkt auf den Untergrund aufgebrachten Flüssigkunststoff-

Abdichtungen müssen gemäss SIA 281/3 ausgeführt werden. Die Anzahl und die 

Zeitpunkte der Haftzugprüfungen müssen durch den Projektierenden festgelegt 

werden. Die Haftzugfestigkeit zwischen Abdichtung und Untergrund muss die An-

forderungen von Anhang C, Tabelle 14 erfüllen. 

 


